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Rechtssatz

Nichtstattgebung - Zusammenlegungsplan - Die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung der gegen den

Zusammenlegungsplan erhobenen Beschwerde hätte zur Folge, dass die Rechtswirkungen des

Zusammenlegungsplanes gegenüber den Beschwerdeführern sistiert wären. Allerdings wäre für sie damit noch nichts

gewonnen, weil diesfalls die Situation nach der rechtskräftig auch den Beschwerdeführern gegenüber verfügten

vorläu gen Übernahme unverändert weiter bestünde. Abgesehen davon wird von den Beschwerdeführern nicht

konkretisiert, worin der mit der Erlassung des Zusammenlegungsplanes verbundene unverhältnismäßige Nachteil

liegen sollte. Nach dem Vorgesagten ist nicht zu erkennen, dass die Erlassung des Zusammenlegungsplanes einen

unverhältnismäßigen Nachteil im Sinne des § 30 Abs. 2 VwGG für die Beschwerdeführer mit sich gebracht hat.
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